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A. Bekanntmachungen des Landkreises

143.

BERICHTIGUNG
der Zweiten Satzung vom 24. Februar 2004

zur Änderung des Statutes über die Verleihung von Ehrenurkunden,
Ehrenzeichen und des Ehrenringes des Landkreises Cuxhaven

vom 16. März 1988, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 10
für den Landkreis Cuxhaven vom 18. März 2004 unter lfd. Nr. 127

§ 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

(2) Über die Verleihung des Ehrenzeichens und des Ehrenringes des
Landkreises Cuxhaven entscheidet der Kreistag mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder in nichtöffentlicher Sitzung.
Vorschlagsberechtigt ist der Landrat/die Landrätin.

Cuxhaven, den 01. April 2004 Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
Bielefeld

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und
Zweckverbände

144.

ERSTE SATZUNG
vom 17. Februar 2004 zur Änderung der Satzung
der Samtgemeinde Hagen, Landkreis Cuxhaven,

über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen
(Bestattungsgebührenordnung) vom 11. März 2003

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 12. Dezember
2003 (Nds. GVBl. S. 446), in Verbindung mit den §§ 1, 2, 4 und 5 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung
vom 11 Februar 1992 (Nds. GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. November 2001 (Nds. GVBl. S. 701) hat der Rat der Samtge-
meinde Hagen in seiner Sitzung am 17. Februar 2004 folgende Satzung
beschlossen:

Artikel I
Änderung der Satzung

§ 3 (3) wird eingefügt:

§ 3

(3) Die jährliche Gebühr für die allgemeine Friedhofspflege kann auf An-
trag bei Erwerb bzw. Wiedererwerb des Nutzungsrechtes oder während
der Laufzeit des Nutzungsrechtes im Voraus für die Dauer des noch lau-
fenden Nutzungsrechtes durch Zahlung eines Einmalbetrages entrichtet
werden. Der zu zahlende Einmalbetrag errechnet sich aus dem jeweiligen
Jahresbetrag der Friedhofsunterhaltungsgebühr für das laufende Kalen-
derjahr, in dem der Einmalbetrag entrichtet werden soll, multipliziert mit
der Anzahl der Kalenderjahre des noch laufenden Nutzungsrechtes.
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Artikel II
In-Kraft-Treten

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2004 in Kraft.

Hagen, den 17. Februar 2004 Samtgemeinde Hagen
Skorniakow

(L.S.) Samtgemeindebürgermeister
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145.

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Geversdorf, Landkreis Cuxhaven,
für das Haushaltsjahr 2004 vom 03. Februar 2004

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2003 (Nds. GVBl. S. 447), hat
der Rat der Gemeinde Geversdorf in der Sitzung am 03. Februar 2004
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird festgesetzt
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 345.300 �

in der Ausgabe auf 457.700 �

im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 106.900 �
in der Ausgabe auf 106.900 �

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von
Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf
93.000 �.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf
0 �.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2004 zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden
dürfen, wird festgesetzt auf 320.000 �.

§ 5

Gem. § 89 NGO sind vom Rat zu beschließen:
a) überplanmäßige Ausgaben, wenn sie einen Betrag von 10.000 � über-

schreiten,
b) außerplanmäßige Ausgaben, wenn sie einen Betrag von 5.000 � über-

schreiten.

§ 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 420 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H.

2. Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital 370 v. H.

Geversdorf, den 03. Februar 2004 Gemeinde Geversdorf
Raschke

(L.S.) stellvertr. Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Geversdorf für das
Haushaltsjahr 2004 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 92 Abs. 2 und § 94 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung (NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S.
382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2003 (Nds. GVBl. S.
36), erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Cuxhaven
am 24. März 2004 unter dem Aktenzeichen: 20-14-20/18 unter einer Be-
dingung und einer Auflage erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO in der Zeit vom 05.
April 2004 bis 14. April 2004 während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme im Gemeindebüro in Geversdorf öffentlich aus.

Geversdorf, den 01. April 2004 Gemeinde Geversdorf
Der Bürgermeister

Peterson

C. Bekanntmachungen sonstiger Körperschaften


